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Definition des Israelischen Regimes
über das Palästinensische Volk:
Besatzung?
Ein temporärer Zustand, welcher die öffentliche Ordnung nach einem

bewaffneten Konflikt aufrecht erhalten soll – akzeptiert (temporär)

Kolonialismus?
Die Annektierung oder eine andere Art von illegaler Übernahme der

Kontrolle über eine Territorium und die Verneinung des Rechts auf
Selbstbestimmung der einheimischen Bevölkerung – verboten (Recht
auf Selbstbestimmung)

Apartheid?
Systematische rassistische Diskriminierung und die Unterdrückung

zum Zweck der Vorherrschaft einer rassischen Gruppe – verboten,
Verbrechen (stärkste Form rassistischer Diskriminierung)



Definition des Verbrechens
der Apartheid
Apartheid
bedeutet unmenschliche Handlungen, die von einer

rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem
institutionalisierten Regime der systematischen
Unterdrückung und Beherrschung einer oder
mehrerer anderer rassischer Gruppen in der Absicht
begangen werden, dieses Regime
aufrechtzuerhalten

Basierend auf:
- Römer Statut  des ICC, Art.7;
- Konvention gegen Apartheid von 1973, Art.2.



Historische Entwicklung des
rechtlichen Begriffs
• Von 1952 bis 1990 wurde die Apartheid in Südafrika jährlich

durch die UN-Generalversammlung als Verletzung des Artikels
55 und 56 der UN-Charta verurteilt

• Ab 1960 verurteilte auch der UN-Sicherheitsrat das
Apartheidregime

• In der Resolution 2202 von 1966 deklarierte die
Generalversammlung Apartheid als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit

• 1984 wurde diese Terminologie vom Sicherheitsrat übernommen
(Res. SC 556)

• Die Konvention gegen Apartheid von 1973 war der ultimative
Schritt zur Verurteilung von Apartheid, da sie ein solches Regime
nicht nur als unrechtmässig gemäss der UN-Charta sondern
auch als Verbrechen klassifiziert.



Art. 1 und 2 der Konvention
gegen Apartheid von 1973

Art. 1 beschreibt Apartheid als ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, als Verletzung
internationalen Rechts und als Gegenstand
universaler Rechtsprechung.
Organisationen, Institutionen und Individuen,
welche das Verbrechen begehen, werden als
kriminell bezeichnet.



Art. 2 definiert Apartheid als ein System, das einschließt:
• Mord; Zufügung ernsten körperlichen und mentalen Schadens;

Folter und grausame, inhumane oder erniedrigende Behandlung;
• „die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für eine

Rassengruppe oder für Rassengruppen, die geeignet sind, deren
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“;

• „die Ausbeutung der Arbeitskraft der Mitglieder einer
Rassengruppe oder von Rassengruppen, insbesondere durch
die Verpflichtung zur Zwangsarbeit“;

• die Teilung der Bevölkerung nach rassischen Kriterien durch
Schaffung separater Reservate und Ghettos;

• das Verbot gemischtrassischer Ehen und die Enteignung von
Eigentum rassischer Gruppen;

• Einführung von Maßnahmen mit dem Zweck, rassische Gruppen
von der Teilhabe am politisch, gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Leben auszuschließen, indem ihnen vor
allem Grundrechte und Freiheiten vorenthalten werden.



Rechtsquellen
Israel und OPT:
Das Verbot der Apartheid ist in den international anerkannten
Menschenrechte verankert (Internationale Deklaration der
Menschenrechte von 1948, UN-Pakt 1 und 2 von 1966, Konvention
gegen Rassismus von 1965, Konvention gegen Apartheid von 1973,
Römer Statut von 1998).

OPT
In den besetzten Gebieten werden zusätzlich Bestimmungen des
Humanitären Völkerrechts, insbesondere der Haager Konventionen
von 1907 und der 4. Genfer Konvention von 1949, angewendet.

Das Völkerrechtliche Verbot von Kolonialismus und Apartheid sind
zwingender Natur (ius cogens und erga omnes- Verpflichtung), von
der Staatengemeinschaft als ganzes akzeptiert und Abweichungen
sind nicht erlaubt.



„Dugard-“ Bericht von 2009
• 2007 erklärt der damalige „UN-Special Rapporteur“ für Palästina

John Dugard, dass „Elemente der israelischen Besatzung eine
Form von Kolonialismus und Apartheid darstellen und schlägt
vor, die Situation vom Internationalen Gerichtshof beurteilen zu
lassen.

• Im Bericht von 2009 erklärt das südafrikanische
Forschungsinstitut (HSRC), dass Israel die Kontrolle in den
besetzten Gebieten mit dem Ziel ausübe, ein System der
Dominierung von Juden über Palästinenser zu erhalten. Dieses
System sei eine Verletzung des Verbots der Apartheid.



Die dominierenden
(racial) Bevölkerungsgruppen sind:
“Jewish nationals” und “Israeli citizens”
kodifiziert in den Israelischen Gesetzen:
 Law of Return (1950):

wer ist jüdisch?; Recht einzureisen für alle Juden.
 Citizenship Law (1952):

Recht auf Nationalität falls unter Law of Return eingereist.
Unüberwindbare rechtliche Voraussetzungen für palästinensische
Flüchtlinge.

Sie besitzen gemäss Gesetz die Rechte als Staatsbürger Israels*,
einem “jüdischen Staat” :

 Das Recht in das Land einzureisen
 Das Recht auf Staatsbürgerschaft (Nationalität)
 Das Recht auf Land und natürliche Ressourcen (1952 WZO-JA

(Status Law; 1953 JNF Law)
 Umfassende politische Rechte

* Eretz Israel = Israel + OPT



Die untergeordneten
(racial) Bevölkerungsgruppen:
Die indigenen palästinensischen BewohnerInnen des
Britischen Mandatsgebietes Palästina

Aufgeteilt in:
 Ausgebürgerte (staatenlose) 1948er Flüchtlinge ohne Recht

auf Staatsbürgerschaft und Eigentum (1952 Citizenship Law, 1950
Absentee Properties Law)

  “Arabische Israelische Bürger” ohne die Rechte von
Staatsbürgern (1952 Citizenship Law, Israeli land laws)

 1967er Flüchtlinge ohne das Recht in das Land einzureisen
oder in den besetzten Gebieten zu leben (nicht registriert in der
Israelischen Erhebung/OPT von 1967)

 “Dauerhafte Bewohner von Jerusalem“ ohne Recht auf
Staatsbürgerschaft (Entry to Israel laws & regulations)

 “Dauerhafte Bewohner „ der West Bank und Gaza (unter
militärischer Verwaltung und Gesetzgebung)



Die 4 Säulen des Israelischen
Apartheidregimes
1. Gesetze und Politik, welche die Bevorteilung der dominierenden

Bevölkerungsgruppe gemäß rassischen Kriterien
institutionalisieren (Bspw. Citizenship and Entry into Israel Law, 2003)

2. Systematische  Abtrennung, Zerteilung und Segregation der
untergeordneten Gruppe (Gaza, Ost-Jerusalem, Siedlungen, Enteignung, Mauer,
Checkpoints etc.)

3. Systematische Umsiedlung der Bevölkerung kombiniert mit der
Entnationalisierung (Staatenlosigkeit) von Flüchtlingen der
untergeordneten Gruppe

4. Systematische Unterdrückung des Widerstandes der
untergeordneten Gruppe

Basierend auf: Occupation, Colonialism, Apartheid? A re-assessment of Israel’s practices in the OPT
under international law; HSRC, Cape Town, South Africa, May 2009



Konsequenzen für die Staatengemeinschaft
Alle Staaten und zwischen-staatlichen
Organisationen haben die Verpflichtung:

 das Verbrechen der Apartheid zu verhindern,
beenden und zu verurteilen und die entstandene
illegale Situation nicht anzuerkennen

 Keine Hilfe oder Unterstützung zur Begehung
dieses Verbrechens zu leisten

 Die Rechte der PalästinenserInnen zu schützen
(Selbstbestimmung, Rückkehr, etc.)

 Art. 4 und 5 der Konvention gegen Apartheid

Die Privatwirtschaft und die internationale Zivilgesellschaft
haben die gleiche moralische Verpflichtung



Konsequenzen für die Zivilgesellschaft
Ausüben von Druck auf Israel, die Staatengemeinschaft und
die UNO zwecks Einhaltung ihrer Verpflichtungen
 Unterstützung der „Campaign for Boycott, Divestment &

Sanctions (BDS)“
 Fordern von internationalen Untersuchungen und Ahndung

des Verbrechens der Apartheid
 Aufbauen einer alternativen Realität
 Unterstützung der Rechte der PalästinenserInnen unter

Einschluss der Flüchtlinge
 Aufbauen einer Vision und gezielte Aktivitäten, welche

zeigen, dass eine Zukunft ohne Diskriminierung möglich ist,
einschließlich des Rechts auf Rückkehr aller Flüchtlinge in
einen Staat, welcher die individuellen und kollektiven Rechte
aller wahrt.


